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1. März 2017  

LICHTE Systemwand GmbH 
Auf dem Tigge 43 
59269 Beckum  

 

Brandschutzverglasung "LICHTE Systemwand RTW"  
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die 
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1458 vom 24. Februar 2010.
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung, Ergänzung und 
Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 24. Februar 2010 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt. 
 
1. Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung der Brandschutzver-

glasung, "LICHTE Systemwand RTW" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuer-
widerstandsklasse F 30 nach DIN 4102-131. 

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben, einem Rahmen, den Glashalteleisten, den 
Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen. 

1.1.3 In Abhängigkeit von den zu verwendenden Abdeckprofilen der Glashalteleisten unter-
scheidet man die Ausführungsvarianten  
- "R" mit sog. Glasabschlussrahmen, 
- "L" mit sog. Glasabschlussleisten und 
- "M" mit sog. Glasrahmen. 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Herstellung lichtdurchlässiger Teilflächen in 

inneren Wänden angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.8). 
1.2.2 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in 

mindestens 10,5 cm dicke Trennwände in Ständerbauart gemäß allgemeinem bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-97-018 des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen 
(MPA NRW) vom 04.04.08 von einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig 
angrenzenden Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach 
DIN 4102-22 angehören. 

1.2.3 Die zulässige Größe der Scheiben (maximale Scheibengröße) beträgt  
- bei Verwendung der Isolierglasscheiben vom Typ "Pilkington Pyrostop 30-…" 

1360 mm (Breite) x 2260 mm (Höhe), 
- bei Verwendung der Scheiben vom Typ "FIRESWISS FOAM 30-15" 1310 mm (Breite) 

x 2840 mm (Höhe) und  
- bei Verwendung der zusätzlichen Scheiben aus thermisch vorgespanntem Kalknatron-

Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder heißgelagertem Kalknatron-Einscheibensicher-
heitsglas (ESG-H) 1292 mm (Breite) x 2822 mm (Höhe). 

1.2.4 Die zulässige Größe der Brandschutzverglasung beträgt  
- bei Verwendung der Isolierglasscheiben vom Typ "Pilkington Pyrostop 30-…" maximal 

1400 mm (Breite) x 2300 mm (Höhe) und 
- bei Verwendung der Scheiben vom Typ "FIRESWISS FOAM 30-…" maximal 

1350 mm (Breite) x 2880 mm (Höhe). 
Die zulässige Gesamthöhe der Trennwandkonstruktion im Bereich der Brandschutzvergla-
sung beträgt maximal 3500 mm. 

                                                           
1  DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen 
2  DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 
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 Es dürfen mehrere Brandschutzverglasungen nebeneinander und maximal zwei Brand-
schutzverglasungen übereinander angeordnet werden.  
Sofern zwei Brandschutzverglasungen übereinander angeordnet werden, beträgt die zuläs-
sige Gesamthöhe beider Brandschutzverglasungen maximal 2680 mm (Ausführungsvariante 
"R" und "L") bzw. 3000 mm (Ausführungsvariante "M"). 

1.2.5 Die Brandschutzverglasung erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei 
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhängig von der Richtung der Brandbean-
spruchung. 

1.2.6 Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden. 
1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmäßig der Aussteifung anderer Bauteile dienen. 
1.2.8 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-

lichen Vorschriften Anforderungen an den Wärme- und/oder Schallschutz gestellt werden. 
 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Herstellung licht-

durchlässiger Teilflächen in inneren Wänden nachgewiesen.  
 Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit s. Abschnitt 3. 
 Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen 

Produkte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht erbracht, sondern ggf. für den - auch in den Anlagen dargestellten -- Zulassungs-
gegenstand jeweils unter Einhaltung der in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
definierten Anforderungen für die im Anwendungsfall geltenden Verhältnisse und Erforder-
nisse zu führen. 

 
2. Abschnitt 2.1.3.5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Im ersten Spiegelstrich wird die Zulassung Nr. "Z-19.14-249" durch "Z-19.11-249" ersetzt. 
b) Im zweiten Spiegelstrich wird die Zulassung Nr. "Z-19.14-1369" durch "Z-19.11-1369" 

ersetzt. 
c) Die Fußnote 13 erhält folgende Fassung: 
 Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den 

bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2 
(in der jeweils gültigen Ausgabe; siehe www.dibt.de) 

 
3. Abschnitt 3.2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Es wird folgender neuer Abschnitt eingefügt: 
 
3.2.1 Allgemeines 
 Die Bemessung der Brandschutzverglasung hat für die Anwendung unter Normalbedingun-

gen, d. h. nicht unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Brandfalles zu erfolgen. 
 Die Bauteile über der Brandschutzverglasung (z. B. ein Sturz) müssen statisch und brand-

schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung - außer ihrem 
Eigengewicht - keine zusätzliche vertikale Belastung erhält. 

 
b) Der bisherige Abschnitt 3.2.1 wird Abschnitt 3.2.2. 
 
c) Der bisherige Abschnitt 3.2.2 wird gestrichen. 
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4. Abschnitt 4.2.4 erhält folgende Fassung: 
 

Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18800-73, 
DIN V 4113-34 und DASt- Richtlinie 0225) Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, sind 
nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche metallische Teile der Konstruktion mit 
einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen; nach dem Zusammenbau zugängliche 
metallische Teile sind zunächst mit einem ab Liefertermin für mindestens noch drei Monate 
wirksamen Grundschutz zu versehen. 
 

5. Im Abschnitt 4.3, im letzten Satz, wird das Wort "Erklärung" durch "Bestätigung" ersetzt. 
 
6. Abschnitt 5 wird um folgenden Satz ergänzt: 
 
 Die Bestimmungen der Abschnitte 4.1 und 4.3 sind sinngemäß anzuwenden. 
 
 
Maja Tiemann  Beglaubigt 
Referatsleiterin 

                                                           
3  DIN 18800-7:2008-11 Stahlbauten – Teil 7: Ausführung und Herstellerqualifikation 
4  DIN V 4113-3:2003-11 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung –  
 + Berichtigung 1:2008-12 Teil 3: Ausführung und Herstellerqualifikation 
5  DASt- Richtlinie 022:2009-08 Vertrieb: Stahlbau Verlags- und Service GmbH, Düsseldorf 


